
Strafrechtsnormen geschützte gesellschaftliche Ver
hältnis der demokratischen Ordnung der Arbeiter 
und werktätigen Bauern“ (S. 14).

Anschließend führt der Verfasser aus, daß die demo
kratische Ordnung der Arbeiter- und Bauernmacht nur 
durch den Angriff auf ein bestimmtes gesellschaftliches 
Verhältnis gefährdet werden kann, mit anderen Wor
ten, daß das allgemeine Verbrechensobjekt nur mittels 
Verletzung eines speziellen Objekts angegriffen wer
den kann. Geräts stellt ausdrücklich heraus, „daß es 
kein Verbrechen ohne Objekt gibt“ (S. 14). Anderer
seits aber ist es möglich, daß durch e i n Verbrechen 
verschiedene gesellschaftliche Verhältnisse, also ver
schiedene spezielle Verbrechensobjekte angegriffen 
werden können. Dies wird an einigen Beispielen erläu
tert (S. 15). Sodann' legt der Verfasser dar, daß — 
ebenso wie der Angriff auf das allgemeine Verbrechens
objekt gleichzeitig ein Angriff auf die Rechtsordnung 
ist — der Angriff auf ein spezielles Verbrechensobjekt 
zugleich einen Angriff auf das das konkret angegriffene 
gesellschaftliche Verhältnis schützende Strafgesetz dar
stellt (S. 15). Nach diesen Ausführungen setzt sich 
Geräts mit der Bedeutung der richtigen Erkenntnis des 
angegriffenen speziellen Verbrechensobjekts für die 
richtige Beurteilung und Bewertung der strafbaren 
Handlung auseinander. Besonders wichtig ist es, richtig 
zu beurteilen, welche besondere Bedeutung das ange
griffene gesellschaftliche Verhältnis in der gegenwärti
gen Periode des Aufbaus für die Werktätigen besitzt 
(S. 16). „Gerade dadurch, daß allen Werktätigen deut
lich gemacht wird, daß das besondere Strafgesetz ein 
Verhältnis schützt, das den Interessen der Werktätigen 
dient, läßt sich der Unterschied zu den Gesetzen West
deutschlands darstellen, die den Interessen der Mono
polkapitalisten dienen“. Im Anschluß hieran führt 
Geräts aus, daß die Feststellung der Angriffsrichtung 
der strafbaren Handlung nur bei Kenntnis der histori
schen Situation des Klassenkampfes, des Standes des 
nationalen (Kampfes, der Politik von Partei und Regie
rung des werktätigen Volkes in der betreffenden 
Etappe der gesellschaftlichen Entwicklung geschehen 
kann (S. 18), daß dabei aber auch besondere örtliche 
Situationen und die Persönlichkeit des Verbrechers zu 
berücksichtigen sind (S. 19). Am Schluß dieses Ab
schnitts stellt der Verfasser noch einmal klar, daß die 
Erkenntnis des angegriffenen Objekts zwar eine ent
scheidende Voraussetzung für die richtige Beurteilung 
einer begangenen strafbaren Handlung, aber nicht ihre 
einzige ist. Das Objekt des Verbrechens ist nur ein Ele
ment der verbrecherischen Handlung. Der Charakter 
des Einzelverbrechens wird ebenso von den anderen 
Elementen der verbrecherischen Handlung bestimmt. 
Dies ist besonders in den Fällen zu beachten, in denen 
das gleiche Objekt, wie z. B. das gesellschaftliche Eigen
tum, durch verschiedene Strafgesetze geschützt wird 
(S. 20/21).

Das zuerst von Geräts gebrachte Beispiel (S. 20), näm
lich, daß ein „Staatsverbrechen“ nur durch einen „Feind 
des werktätigen Volkes“ begangen werden kann, also 
in diesem Fall unabhängig von der Objektbestimmung 
das Subjekt des Verbrechens für die rechtliche Qualifi
zierung der strafbaren Handlung zu beachten ist, er
scheint irreführend. Wer kein Feind des werktätigen 
Volkes ist, kann danach das spezielle Objekt des Staats
verbrechens überhaupt nicht angreifen. Hier ermög
licht die richtige Beurteilung des Subjekts des Ver
brechens erst die richtige Bestimmung der Angriffsrich
tung und damit des speziellen Verbrechensobjekts, 
nicht aber ist, wie Geräts meint, die richtige Erkenntnis 
des Subjekts des Verbrechens neben der Erkenntnis 
des Objekts für die juristische Qualifizierung der Straf
tat maßgebend. Hierbei muß aber darauf hingewiesen 
werden, daß für die Beurteilung des Subjekts eines 
Verbrechens maßgebend und wesentlich die objektive 
Bedeutung seiner Handlung ist, da sich in ihr häufig 
die wirkliche und nicht vorgetäuschte Zielrichtung des 
Subjekts offenbart.

Den folgenden Abschnitt widmet. Geräts dem Unter
schied zwischen Objekt und Gegenstand des Verbre
chens. Er findet den wesentlichen Unterschied darin, 
daß zwar die verbrecherische Handlung auf den Ge
genstand ebenso unmittelbar einwirkt wie auf das spe

zielle Objekt, daß aber der Gegenstand kein gesell
schaftliches Verhältnis ist (S. 22). Gegenstand eines Ver
brechens können Sachen, aber auch der Körper und die 
Psyche eines Menschen sein, also alles, was Träger 
eines gesellschaftlichen Verhältnisses, seine materielle 
Voraussetzung oder seine Ausdrucksform sein kann 
(S. 24). Daraus ergibt sich, daß der Gegenstand mit 
dem Objekt des Verbrechens nicht identisch ist, aber 
in einer unmittelbaren inneren Beziehung zu ihm 
steht. Beide dürfen also nicht miteinander verwechselt 
werden. Es ist jedoch möglich, daß der Gegenstand 
eines Verbrechens diese innere Beziehung nicht nur zu 
einem, sondern zu mehreren verschiedenen gesellschaft
lichen Verhältnissen hat; dann werden in einem Gegen
stand mehrere spezielle Verbrechensobjekte angegriffen 
(S. 23).

Bei dieser Darstellung vermißt man ein Eingehen des 
Verfassers auf die Verbrechen, in denen der Angriff 
auf das spezielle Objekt keines besonderen Gegenstan
des bedarf. Geräts weist am Ende des Abschnitts E 
nur flüchtig auf diese Gruppe von Verbrechen, die 
echten Unterlassungsverbrechen, hin (S. 30). Gleichfalls 
sehr knapp, aber für den Zweck der Abhandlung 
immerhin noch ausreichend, ist die Darstellung des Un
terschiedes zwischen Gegenstand und Mittel des Ver
brechens, der darin liegt, daß das Mittel des Verbre
chens nur eine äußere und keine innere Beziehung zum 
Verbrechensobjekt hat (S. 23).

Der vorletzte Abschnitt behandelt die Charkterisie- 
rung, die spezielles Objekt und Gegenstand des Ver
brechens in den Strafgesetzen der Deutschen Demokra
tischen Republik finden. Der Verfasser weist darauf
hin, daß unsere neuen demokratischen Gesetze zumeist 
entweder in der Überschrift oder in der Präambel das 
durch das spezielle Strafgesetz geschützte spezielle ge
sellschaftliche Verhältnis unmißverständlich bezeichnen, 
während dies bei den alten sanktionierten Gesetzen 
nicht oder nur in Ausnahmefällen geschehen ist (S. 28). 
Der Grund dafür liegt in der schon erwähnten Tat
sache, daß die bourgeoisen Gesetzgeber nicht daran 
interessiert waren, deutlich zu machen, welche gesell
schaftlichen Verhältnisses geschützt werden sollten (S. 29). 
Hieraus ergibt sich, daß gerade bei diesen Gesetzen 
geprüft werden muß, welchen Inhalt sie heute haben, 
welche gesellschaftlichen Verhältnisse mit ihnen nach 
dem Willen der Werktätigen geschützt werden sollen. 
Damit dies klar wird und um „die Gesellschaftsgefähr
lichkeit des Handelns und den neuen, wirklich demo
kratischen Charakter der sanktionierten Strafgesetze 
darzulegen, ist es erforderlich, das Objekt des Verbre
chens in den Entscheidungen zu bezeichnen“ (S. 30), 
wenn in ihnen ein derartiges Gesetz angewendet oder 
nicht angewendet wird.

Im Anschluß hieran führt der Verfasser aus, daß der 
Gegenstand eines Verbrechens in allen Strafgesetzen 
im allgemeinen deutlich bezeichnet wird; diese Hin
weise fehlen nur dort, wo der Gegenstand auch ohne 
nähere Bezeichnung deutlich ist oder wo das gesell
schaftliche Verhältnis unmittelbar angegriffen wird 
(S. 30).

Der letzte Abschnitt ist dem Gruppen- oder Ärtobjekt 
gewidmet. Der Verfasser legt dar, daß die Zusammen
fassung gleichartiger und ähnlicher Verbrechensobjekte 
zu bestimmten Gruppen den Organen der Justiz hilft, 
die einzelnen gesellschaftsgefährlichen Handlungen ent
sprechend dem Grade ihrer Gefährlichkeit zu qualifi
zieren und wirksam zu bekämpfen (S. 33). Diese Zu
sammenfassung muß von den charakteristischen Merk
malen der einzelnen Objekte ausgehen. Dadurch wer
den diese Merkmale hervorgehoben, und die unter
schiedliche Bedeutung der geschützten gesellschaft
lichen Verhältnisse wird für die Werktätigen deutlich 
gemacht (S. 31). Diese Zusammenfassung geschieht ein
mal in der Weise, daß alle die Verbrechen zusammen
gestellt werden, die sich gegen das gleiche gesellschaft
liche Verhältnis richten, obwohl sie sich durch andere 
Verbrechensmerkmale, die auf der objektiven oder sub
jektiven Seite liegen können, unterscheiden (S. 32).

Eine weitere Stufe der Verallgemeinerung ist die Zu
sammenfassung von zwar verschiedenen, aber artglei
chen speziellen Verbrechensobjekten zu einem Art-

486


